
Da Schutz des Staatsgebietes Art. 7

überdeckt, sind jedoch als potentiell geltendes Völkerrecht in Kraft geblieben (Ernst R. 
Zivier, Der Rechtsstatus des Landes Berlin, S. 239). Die Einzelregelungen ergeben sich 
aus dem Transitabkommen, das zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutsch
land und der DDR am 17.12. 197116 abgeschlossen, mit seinen Begleitdokumenten in das 
Schlußprotokoll zum Viermächteabkommen aufgenommen und damit von der Regierung 
der Sowjetunion einerseits und den drei Westmächten (Vereinigte Staaten von Amerika, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Französische Repu
blik) andererseits sanktioniert und garantiert worden ist. Das Land Berlin ist nicht Partner 
des Transitabkommens. Die Rechtswirkung des Abkommens erstreckt sich durch den Ab
schluß durch die Bundesrepublik Deutschland und seine Sanktionierung durch die vier 
Mächte auf die Berliner Westsektoren (Ernst R. Zivier, a.a.O., S. 238). Die DDR hat in 
ihrer Gesetzgebung den Bestimmungen des Transitvertrages Rechnung getragen16a.

4. Wenn Art. 7 Abs. 1 den Staatsorganen die Pflicht auferlegt, die territoriale Integri- 8 
tat und die Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen zu gewährleisten, so fällt auf, daß diese 
Pflicht nicht der DDR schlechthin auferlegt wird, obwohl dieser in Art. 7 Abs. 2 die 
Pflicht zur Organisation der Landesverteidigung aufgegeben ist. Offensichtlich soll den 
Staatsorganen in besonderem Maße die Erfüllung der Schutzfunktion nach außen zur 
Pflicht gemacht werden, ohne daß deshalb die gesellschaftlichen Organe aus dieser Pflicht 
entlassen wären. Dafür spricht auch die Reihenfolge, in der die Sätze des Art. 7 stehen. 
Folgte diese der Logik, so müßte Art. 7 Abs. 2 Satz 1 über der Organisation der Landes
verteidigung und dem Schutz der inneren Ordnung als Obersatz an erster Stelle stehen, 
und die Sätze über die Pflichten der Staatsorgane und die speziellen Aufgaben der NVA 
müßten sich daran anschließen. Ursächlich für die unlogische Reihenfolge ist offenbar die 
nachträgliche Einfügung des Abs. 1, gekoppelt mit dem Bestreben, die territoriale Integri
tät und die Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen besonders hervorzuheben.

5. Einfache Gesetzgebung zum Schutz des Staatsgebietes. Schon vor Erlaß der Ver- 9 
fassung von 1968 waren die Staatsorgane ihrer Pflicht zur Gewährleistung der Unantast
barkeit des Staatsgebietes mit einer Reihe gesetzlicher Bestimmungen nachgekommen.

a) Mit der Verordnung zum Schutze der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 10 
Republik vom 19. 3. 1964 und einer Anzahl aufgrund des § 8 erlassenen Anordnungen17

16 Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 174 vom 15. 9- 1972, S. 7.
16 a Anordnung über die Benutzung von Verkehrswegen im Durchreiseverkehr vom 16.12.1966

(GBl. II S. 1217) in der Fassung der Anordnung Nr. 11 vom 22. 3.1979 (GBl. I S. 74); An
ordnung Nr. 12 dazu vom 24. 6. 1981 (GBl. I, S. 271).

17 Verordnung zum Schutze der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik vom
19. 3. 1964 (GBl. II S. 255) in der Fasssung der ÄnderungsVO vom 6.10. 1965 (GBl. II 
S. 715), der AnpassungsVO vom 13. 6. 1968 (GBl. II S. 363) und der ÄnderungsVO vom
11. 9. 1975 (GBl. I S. 654); Anordnung über die Ordnung in den Grenzgebieten und den Terri
torialgewässern der Deutschen Demokratischen Republik - Grenzordnung - vom 19. 3. 1964 
(GBl. II S. 275); Anordnung Nr. 2 dazu vom 12. 4. 1966 (GBl. II S. 293); Anordnung Nr. 3 
dazu vom 19-9-1968 (GBl. II S. 826); Anordnung Nr. 4 dazu vom 31.3.1969 (GBl. II 
S. 223); Anordnung über die Ordnung in den Grenzgebieten und den Territorialgewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik - Grenzordnung - vom 15. 6. 1972 (GBl. II S. 483). 
Vorläufer waren die Verordnung über Maßnahmen an der Demarkationslinie zwischen der
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